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Allgemeine Beschreibung des Mautsystems 

 
In Rumänien ist die Benutzung des gesamten Straßennetzes (ausgenommen 
innerstädtische Straßen) für alle Kraftfahrzeuge gebührenpflichtig. Die Gebühr 
wird über ein Vignetten-System („Ro-Vignette“) eingehoben. 
 
Zusätzlich müssen für alle Kraftfahrzeuge für die Benutzung der Donaubrücken 
zwischen Rousse (BG) und Giurgiu (RO) (E70/E85) und zwischen Giurgeni und 
Vado Oii (E60) Gebühren bezahlt werden. 
 

Voraussetzungen – Was muss vor der Fahrt gemacht werden? 

 
Vor oder bei der Einfahrt nach Rumänien muss die Ro-Vignette gekauft und am 
Fahrzeug angebracht werden. 
 
Für die Benutzung der Donaubrücken gibt es keine Voraussetzungen. 
 

Zahlungsmodalitäten 

 
Die Ro-Vignette kann bei folgenden Stellen gekauft werden: an der Grenze bei 
den Niederlassungen der Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 
din Romania und bei Tankstellen (alle Kategorien von Vignetten) sowie bei 
Postbüros, Filialen der Bank CEC-SA, Regionalbüros des rumänischen Verbands 
der Gütertransporteure (UNTRR). Die Vignette muss bar bezahlt werden. An den 
Grenzen ist Zahlung in EUR, anderen Fremdwährungen und RON möglich, in 
Rumänien selbst nur in RON. Es gelten aber immer die Originaltarife in EUR, d.h. 
bei Bezahlung in RON wird der EUR-Tarif auf RON umgerechnet. 
 
Die Gebühr für die Benutzung der Donaubrücke Rousse-Giurgiu wird vor der 
Überquerung der Brücke in Richtung Rousse erhoben. Die Gebühr kann bar in EUR 
oder in USD bezahlt werden. 
 
Die Gebühr für die Benutzung der Donaubrücke Giurgeni-Vado Oii wird an einer 
Mautstation direkt an der Brücke eingehoben. Die Bezahlung muss in RON 
erfolgen. Für beide Donaubrücken besteht auch die Möglichkeit, Halbjahres- und 
Jahreskarten zu erwerben. 
 



Tarife 

 
Bei der Ro-Vignette wird nach Fahrzeugtyp, zulässigem Gesamtgewicht, Achszahl 
und Gültigkeitsdauer der Vignette unterschieden. Die Preise enthalten die MWSt. 
 
 Gültigkeitsdauer 

Fahrzeugtyp 1 Jahr 30 Tage 7 Tage 1 Tag 
Pkw 28,00 EUR 7,00 EUR 3,00 EUR - 
Kleinbusse 320,00 EUR 52,00 EUR 20,00 EUR 4,00 EUR 
Busse 560,00 EUR 91,00 EUR 35,00 EUR 7,00 EUR 
Güterfahrzeuge unter 3,5 t 
zulässiges Gesamtgewicht 96,00 EUR 16,00 EUR 6,00 EUR - 

Güterfahrzeuge von 3,5 t 
bis unterzulässiges 
Gesamtgewicht 

320,00 EUR 52,00 EUR 20,00 EUR 4,00 EUR 

Güterfahrzeuge von 7 t bis 
unter 12 t zulässiges 
Gesamtgewicht 

560,00 EUR 91,00 EUR 35,00 EUR 7,00 EUR 

Güterfahrzeuge über 12 t 
zulässiges Gesamtgewicht, 
max. 3 Achsen 

720,00 EUR 117,00 EUR 45,00 EUR 9,00 EUR 

Güterfahrzeuge über 12 t 
zulässiges Gesamtgewicht, 
über 3 Achsen 

1210,00 EUR 143,00 EUR 55,00 EUR 11,00 EUR 

 
Für ausländische Fahrzeuge muss bei der Einfahrt nach Rumänien eine Vignette 
mit einem Geltungszeitraum von mindestens 7 Tagen erworben werden. Die 1 
Tages-Vignette ist nur zur Verlängerung gedacht, falls der Geltungszeitraum der 
ursprünglich gekauften Vignette um einen oder einige wenige Tage überschritten 
wird. 
 

Auf der Donaubrücke Rousse-Giurgiu werden für eine Einzelfahrt folgende Tarife 
erhoben: 
 

Motorräder 2 EUR 
Privat-Pkw und Geländewagen 6 EUR 
Kleinbusse und Lkw unter 12t 12 EUR 
Busse über 9 Sitze und Lkw über 12t und max. 3 Achsen 28 EUR 
Lkw mit über 12 t und mindestens 4 Achsen  43 EUR 

 
Für die Überquerung der Donaubrücke Giurgeni-Vado Oii (E60) gelten für eine 
Einzelfahrt folgende Tarife: 

 

Motorräder 2,50 Lei 
Pkw 5,00 Lei 
Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 12 t, 
Minibusse 

12,00 Lei 
 

Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 t oder 
mehr und max. 3 Achsen, Autobusse 

20,00 Lei 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 t 
oder mehr und 4 oder mehr Achsen 

30,00 Lei 



Kontrollen und Sanktionen 

 
Die Einhaltung der Vignettenpflicht wird u.a. an der Grenze bei der Ausreise aus 
Rumänien kontrolliert. Wird festgestellt, dass zwar die korrekte Vignette ange-
bracht wurde, der Geltungszeitraum aber abgelaufen ist, muss eine Vignette für 
den Zeitraum seit dem Ende der Gültigkeit nachgekauft werden. Eine Strafe wird 
in diesem Fall nicht verhängt. Dennoch kommt es häufig zu Strafen, vor allem 
wenn überhaupt keine Vignette am Fahrzeug angebracht ist. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass die Lenker bei der Einreise von den 
Grenzbeamten in der Regel nicht auf die Vignettenpflicht hingewiesen werden. 
 
Der Strafrahmen bei Verstößen gegen die Vignettenpflicht hängt von der 
Fahrzeugkategorie ab: 
 
Pkw 500 – 1.000 RON 
Kleinbusse 2.500 – 3.500 RON 
Busse 3.500 – 4.500 RON 
Güterfahrzeuge unter 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht 1.500 – 2.500 RON 
Güterfahrzeuge von 3,5 t bis unter 7 t zulässiges 
Gesamtgewicht 

2.500 – 3.500 RON 

Güterfahrzeuge von 7 t bis unter 12 t zulässiges 
Gesamtgewicht 

3.500 – 4.500 RON 

Güterfahrzeuge über 12 t zulässiges Gesamtgewicht, 
max. 3 Achsen 

4.500 – 6.000 RON 

Güterfahrzeuge über 12 t zulässiges Gesamtgewicht, 
mehr als 3 Achsen 

6.000 – 9.000 RON 

 
 

Weiterführende Links 

 
http://www.andnet.ro: Website der Romanian National Company of Motorways 
and National Roads; umfassende Informationen zur Ro-Vignette: 
http://www.andnet.ro/rovinieta_en.htm 
http://www.untrr.ro: Website des rumänischen Verbands der Gütertranspor- 
 teure mit zahlreichen Informationen zum rumänischen Straßenverkehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andnet.ro/
http://www.andnet.ro/rovinieta_en.htm
http://www.untrr.ro/
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